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Beitragsordnung 
 

Auf Grundlage §9 (1) der Vereinssatzung hat die Mitgliederversammlung in ihrer Sitzung am                       
25. Januar 2010 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen: 
 
1. Zu entrichtender Mitgliedsbeitrag: 

 

Natürliche Personen  Jahresbetrag 
   

Jugendliche bis 18 Jahre, die nicht gleichzeitig Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Golm oder deren Jugendfeuerwehr sind 

 12 Euro 

   

Jugendliche bis 18 Jahre, die gleichzeitig Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Golm oder deren Jugendfeuerwehr sind 

 beitragsfrei 

   

Studenten, Auszubildende, Wehr- oder Zivildienstleistende, die nicht 
gleichzeitig Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Golm oder deren 
Jugendfeuerwehr sind 

 12 Euro 

   

Studenten, Auszubildende, Wehr- oder Zivildienstleistende, die gleichzeitig 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Golm oder deren Jugendfeuerwehr sind 

 beitragsfrei 

   

Rentner und Pensionäre, die nicht gleichzeitig Mitglied der Ehrenabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Golm sind 

 18 Euro 

   

Rentner und Pensionäre, die gleichzeitig Mitglied der Ehrenabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr Golm sind 

 beitragsfrei 

   

aktive, berufstätige Mitglieder, die nicht gleichzeitig Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Golm sind 

 24 Euro 

   

aktive, berufstätige Mitglieder, die gleichzeitig Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Golm sind 

 18 Euro 

   

Arbeitslose  12 Euro 
 
Ehepaare/ Lebensgemeinschaften 
zahlen einen Jahresbeitrag i.H. von 30 €, sofern nicht aufgrund ermäßigter Beiträge ein 
niedrigerer Gesamtbeitrag für beide Personen zu zahlen wäre. Beide Personen sind jedoch 
unbeschadet der vorstehenden Regelung eigenständige Mitglieder. 
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Juristische Personen 

Jahresbetrag 

   

Vereine, Firmen, Körperschaften öffentlichen Rechts  100 Euro 

 
2. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. Sowie 

dem Verein kein entsprechender Antrag eingereicht wird, der einen geringeren Beitrag 
begünstigt der für aktive berufstätige Mitglieder bzw. für Ehepaare festgesetzte Betrag zu 
entrichten. 
 

3. Die Beiträge sind zum 30. Januar eines Kalenderjahres fällig. Der Jahresbeitrag ist bei Eintritt 
während des Geschäftsjahres in voller Höhe mit dem Eintritt fällig. 
 

4. Die Beiträge des Vereins werden als Jahresbeiträge zum Fälligkeitstermin im Regelfall durch 
Einzugsermächtigung im Lastschriftverfahren erhoben. Im Einzelfall ist Zahlung durch 
Überweisung bzw. Dauerauftrag möglich. Auf Antrag kann eine ½ jährige Zahlung vereinbart 
werden. 
 
Bei Überweisung auf das Vereinskonto (BLZ 160 50 000, Konto-Nr. 350 800 1619, 
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam) ist unter Verwendungszweck einzutragen 
" Mitgliedsbeitrag; Name, Vorname " 
 

5. Kommt ein Mitglied seiner Beitragspflicht bis zum Fälligkeitstermin nicht nach, so kommt es in 
Verzug. Der Vorstand weist das Mitglied darauf hin. Infolge der Nichtzahlung des Beitrages 
entstandene Kosten (Porto, Rücklastschriftgebühren etc.) sind dem Verein zu erstatten. 
 
In Härtefällen kann der Vorstand Beitragsschulden mindern oder gänzlich erlassen. Die 
Mitgliederversammlung ist darüber Rechenschaft zu legen. 
 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, Anschriften- und Kontenänderungen umgehend schriftlich dem 
Verein mitzuteilen. Werden die Änderungen nicht mitgeteilt, können dem Verein daraus keine 
Nachteile entstehen, entstehende Kosten gehen zu Lasten des Mitgliedes. 

 
 
Die derzeit gültige Beitragsordnung verliert mit dem ihre Gültigkeit. 


